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Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:

Bürgermeisterin Altentreptow 214762
1. Stellvertreterin Altentreptow 210050
der Bürgermeisterin
2. Stellvertreterin Daberkow 039991/30382
der Bürgermeisterin

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.

Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der  E.ON edis AG anrufen: 0180 4551111!

Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung bitte den Bereitschafsdienst der GKU mbH anru-
fen: 03961/257333!

Stadt Altentreptow
- Amt für zentrale Dienste -

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Bericht der Bürgermeisterin 
zur Stadtvertretersitzung am 07.10.2009

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
verehrte Gäste,
nach der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Stadtver-
tretung am 01.07.2009 sind Sie heute zu Ihrer 2. Sitzung zu-
sammen gekommen.
Dazu möchte ich Sie hier im Altentreptower Rathaussaal ganz
herzlich begrüßen.

Auch möchte ich meinen Wunsch auf eine gute, immer auf das
Wohl unserer Kommune und damit unserer Menschen gerichte-
te Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen.
Vor Ihnen liegt eine anspruchsvolle Tagesordnung, die es in der
heutigen Sitzung zu bewältigen gilt.
Mit 16 Tagesordnungspunkten, unter denen sich neun Be-
schlussvorlagen befinden, werden wir uns heute befassen.
In den einzelnen Fachausschüssen haben Sie sich mit der The-
matik und möglicherweise auch Problematik auseinandergesetzt
und dahingehend entschieden, dass die jeweiligen Beschluss-
vorlagen zur Beschlussfassung in die heutige Sitzung verwiesen
werden.
Der Tagesordnungspunkt 7 beschäftigt sich mit der Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009. Die Notwendigkeit
ergab sich aus den haushaltsrechtlichen Bestimmungen zum
Bewilligungsbescheid für die Finanzierungshilfe der Maßnahme
ŒSanierung und Ausbau des Schulkomplexes der KGS am
Standort Pestalozzistraße•.
Des Weiteren entscheiden Sie heute über die 3. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow sowie über den
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum F-Plan.
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 ŒBiogasanlage
Friedrichshof• ist ebenfalls eine Beschlussfassung erforderlich.
Dem schließt sich der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss an.
Mit der Vorlage zur Sanierung der Altstadt ŒAbbruch eines leer-
stehenden Gebäudes• kommen wir unseren Sanierungszielen
wieder ein Stückchen näher. 
Danach wenden wir uns der Bestellung einer Gleichstellungsbe-
auftragten zu. 
Als letzte Beschlussvorlage wird uns die 4. Satzung zur Ände-
rung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kinderta-
gesstätten beschäftigen.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
die Bautätigkeit in unserer Stadt war in diesem Sommer und es
ist auch noch nicht ganz beendet in aller Vielfalt zu spüren.
Natürlich - und anders ist es nun mal nicht - bringt sowohl Stra-
ßenbau als auch Baumaßnahmen an öffentlichen Gebäuden
Ungemach mit sich.
Bei Einhaltung aller Vorschriften, und daran gibt es nichts weg-
zustreichen, kann es nur das gegenseitige Anerkenntnis und
Verständnis sein, das uns derartige Situationen überstehen
lässt.
Ich möchte von dieser Stelle allen ein herzliches Dankeschön
für die aufgebrachte Geduld aussprechen. Dabei denke ich so-
wohl an die Anwohner, die Fußgänger, die Grundstückseigentü-
mer, aber auch die Fahrzeugführer.
Für den Bereich Teetzlebener Straße/R.-Breitscheid-Straße er-
folgte am 30.09. die Bauvorabnahme. Beide Abschnitte sind für
den Verkehr freigegeben.
Diese Straßenzüge wurden auf der Grundlage einer gemeinsa-
men Vereinbarung zwischen der Stadt, dem Straßenbauamt Gü-
strow und dem Wasser- und Abwasserzweckverband erneuert.
Am 05. November 2008 begann die Tollensebau Altentreptow
GmbH als bauausführender Betrieb mit den Arbeiten.
Aus dem Haushalt der Stadt wurden für die Straßennebenanla-
gen, Gehweg, Straßenbeleuchtung 334.000 EUR eingesetzt.
Mit Förderbescheid vom 23. März diesen Jahres erhielten wir ei-
nen Zuschuss in Höhe von 112.000 EUR.
Mit dieser Gesamtstraßenbaumaßnahme sind wesentliche Teile
der Ortsdurchfahren - sprich der Landesstraßen - in Altentrep-
tow erneuert.
Das trifft für die Poststraße, Karl-Liebknecht-Straße und Stral-
sunder Straße zu. Die Fritz-Peters-Straße, die Loickenziner Stra-
ße und die Barkower Straße müssen in den nächsten Jahren
noch erneuert werden.
Falls Sie in den letzten Tagen die Demminer Straße entlang ge-
gangen sind, haben Sie unweigerlich festgestellt, dass nun auch
dort die Straßenbauarbeiten beendet sind. Hier und da werden
noch kleine Nacharbeiten durchgeführt. Aber bereits seit ge-
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stern früh kann auch in der Demminer Straße der Fahrzeugver-
kehr wieder fließen.
Mit einer Bauzeit von vier Monaten hat der bauausführende Be-
trieb und natürlich auch das Planungsbüro eine ansprechende
Leistung vollbracht.
Denn hier war es möglich, dass zusätzlich zum eigentlichen
Vorhaben noch eine Finanzierungserweiterung in Höhe von
11.000 EUR durch das Landesförderinstitut bewilligt wurde. 
Dadurch konnte die Maßnahme um 11 Meter Straßenbau er-
weitert und somit bis an das Ende des Sanierungsgebietes ge-
führt werden.
Der Kostenrahmen beläuft sich auf insgesamt 172.613 EUR,
davon flossen 158.633 EUR in den Straßenbau und 13.980
EUR in Nebenanlagen - wie die Straßenbeleuchtung.
Im Gehwegbereich der Demminer Straße wurden bei den Tief-
bauarbeiten zwei historische Brunnen gefunden. Diese werden
mit Granitplattenabdeckungen optisch dargestellt. Eine Platte
davon sponserte der Steinmetzbetrieb Mirko Renger.
Auch mit dieser Straßenbaumaßnahme, die im Herzen des Sa-
nierungsgebietes liegt, hat unsere Stadt nicht nur ein weiteres
Stückchen intakte Infrastruktur bekommen, sondern das ge-
samte Innenstadtbild erhielt eine Aufwertung, wenn da nicht
das große Ärgernis Ecke Demminer/Ecke Unterbaustraße wäre.
Aber ich bin sicher - auch da wird es - wenn die Zeit gekommen
ist - eine Lösung geben.
Denn es sind ja nicht nur die letzten 20 Jahre gewesen, in de-
nen Wohnhäuser in unserer Altstadt zu Ruinen wurden. Schon
mindestens 30 Jahre davor galt dem gesamten Altstadtbereich
wenig Beachtung.
Durch das viele ŒGrau in grau• haben wir den schon damals rui-
nösen Zustand des Altstadtgebietes kaum wahrgenommen. 
Denken Sie an die alte Schule auf der Reitbahn oder an die da-
mals schon zusammengefallenen Häuser in der Mauerstraße,
die inzwischen nach und nach saniert oder neu aufgebaut wur-
den, um nur einige Beispiele zu nennen.
Es wird wieder werden - denn alles braucht seine Zeit - und al-
les hat seine Zeit.
Lassen Sie mich mit diesem kleinen Ausflug in die Vergangen-
heit und dem daraus hervorgehenden optimistischen Blick in
die Zukunft, auch wieder an all unsere Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner ein herzliches Dankeschön sagen, die auch in
diesem Jahr wieder viel für das Ansehen und für das Aussehen
unserer Stadt getan haben.
Ich denke dabei an Grundstückssanierungen durch Farbge-
bung und andere Gestaltungselemente.
Mein Dank gilt aber auch denjenigen unter uns, die es für ihre
Bürgerpflicht halten, ihrer Stadt durch stetige Straßen- und
Gehwegreinigung sowie durch das Setzen anderer Akzente ein
freundliches Gesicht zu geben.
Noch in der vorangegangenen Legislaturperiode haben sich die
Stadtvertreter im Rahmen einer Sondersitzung mit der Sanie-
rung des Schulhofes der Grundschule befasst.
Im Mittelpunkt standen damals die Bäume mit der Frage: Was
soll werden ŒAbnehmen oder nicht•?
Durch Beschluss haben sich die Stadtvertreter entschieden -
mit dem Blick auf die Verkehrssicherungspflicht - die Bäume
abzutragen.
Inzwischen geht auch auf dem Schulhof der Grundschule die
Bauphase dem Ende zu. Allerdings muss man sagen, dass sich
in der gesamten Bauzeit doch viele Turbulenzen zugetragen ha-
ben, die zur Verzögerung des Fertigstellungstermins führten.
Neben der kompletten Erneuerung der gesamten Erschlie-
ßungsanlagen und dem Wechsel der Nahwärmeleitung sowie
dem zu Beginn nicht eingeplanten Fällen der Großbäume kam
die fachmännische Erkenntnis dazu, dass das gesamte Grund-
schulgebäude trotz massivem Feldsteinfundament trocken ge-
legt werden musste.
Dem schloss sich die Schulhofgestaltung an, die nach ihrer
Fertigstellung so sein sollte, wie unsere Kinder in der Grund-
schule es sich wünschen. Leider sind auch da noch verschiede-
ne Problemfelder aufgetaucht, die es zu beheben gilt.

Sorgen gibt es derzeit noch im Zusammenhang mit der Liefe-
rung der Treppenstufen für den vorderen Bereich. Das betrifft
sowohl den Eingang zum Schulhaus als auch zur Turnhalle.
Leider hat sich auch hier ein Zeitverzug ergeben, denn bereits
angelieferte Treppenstufen wurden durch uns zurückgewiesen,
da sie nicht den Qualitätsnormen entsprachen.
Die Ersatzlieferung soll noch in dieser Woche erfolgen.
Als Fertigstellungstermin der Baumaßnahme Schulhof ist die
42. Kalenderwoche vorgesehen, das heißt, spätestens am 18.
Oktober müsste der Schulhof frei sein von Bautätigkeit.
Allerdings gibt es für mich derzeit erhebliche Zweifel, ob dieser
Termin überhaupt eingehalten werden kann.
Die Bepflanzung erfolgt im Anschluss. Mit der allerhöchsten
Wahrscheinlichkeit wird diese im November fortgeführt.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die umfassende Straßen-
und Gehwegerneuerung Schulstraße in Höhe Grundschule.
Sie wissen, meine Damen und Herren, dass der Gesamtkosten-
umfang in der planerischen Vorbereitung sich auf 319.000 EUR
belief, davon werden 216.000 EUR aus Eigenmitteln einge-
bracht und 103.000 EUR erhielten wir als Förderung für eine
Sonderbedarfszuweisung für Schulen.
Die Endabrechnung wird möglicherweise nicht ganz mit dem
Planansatz übereinstimmen - aber auch hier ist eine Lösung
möglich.
Allen, die mit dazu beigetragen haben, dass diese Maßnahme
in Angriff genommen werden konnte, meinen herzlichen Dank.
Das gilt dem Bauausschuss, dem Bauamt, dem Bereich Schul-
verwaltung in Zusammenarbeit mit der Finanzbearbeiterin -
aber auch dem Innenministerium Herrn Pälicke.
Besonderer Dank gilt den geduldigen Schülern, Eltern, aber
auch dem Schulleiter und dem Lehrerkollegium.
Seit dem 07.09.2009 wenden wir uns im Rahmen des Boden-
neuordnungsverfahrens der Erneuerung der Dorfstraße in Thal-
berg zu. Hier gilt es, eine Straßenlänge von 410 Meter neu auf-
zubauen. 
Der Gesamtkostenumfang beläuft sich auf 188.712 EUR. Davon
werden 122.662 EUR gefördert und 66.049 EUR müssen so-
wohl durch Eigenmittel als auch durch Straßenausbaubeträge
gesichert werden. 
Die Förderung erfolgt durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz. Sie wird aus dem Fördertopf
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes bereitgestellt.
Es ist eine gezielte Investition in ländliche Gebiete. Die Bearbei-
tung erfolgt vom zuständigen Amt für Landwirtschaft in Alten-
treptow, Referat Flurneuordnungsbehörde - so sagt es der För-
derbescheid aus.
Als Fertigstellungstermin ist der 31.10. diesen Jahres geplant.
Nun noch eine kurze Information zu den Spielplätzen. Alle
Spielplätze wurden vom TÜV überprüft und es wurde ein ord-
nungsgemäßer Zustand testiert.
Derzeit werden die Spielgeräte auf dem Skaterplatz am ALDI
abgebaut, diese gilt es entsprechend den Anforderungen aufzu-
arbeiten, damit sie danach unseren Kindern und Jugendlichen
wieder für die Freizeit zur Verfügung stehen.
Wer hat nicht von dem Grabungsprojekt am Altentreptower Klo-
sterberg gehört? 
Die dort in der Zeit vom 10. bis 19. August durchgeführten Lehr-
grabungen wurden in unserem Bundesland mit viel Interesse
aufgenommen.
Als Projekt der Archäologischen Gesellschaft für Mecklenburg
und Vorpommern und als Lehrgrabung des Lehrstuhls für Ur-
und Frühgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, wurden
unter Leitung von Herrn Professor Dr. Felix Biermann vor Ort
auf dem Altentreptower Klosterberg archäologische Untersu-
chungen durchgeführt.
Daraus sollten Erkenntnisse zur Baugestalt eines frühen Frau-
enklosters und seiner Kirche gewonnen werden. Die erhofften
Erkenntnisse hat es dann auch gegeben, so berichtete Prof.
Biermann es mir in einem Gespräch.
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In einem ersten Kurzbericht, der mir freundlicherweise von
Herrn Prof. Biermann geschickt wurde, werden die Ergebnisse
dieser Lehrgrabungen durch Wort und Bild eindrucksvoll darge-
stellt.
Eingeschlossen in diesem Bericht ist der Dank an alle Helfer,
die diese Grabungen vorbereiteten und möglich machten. Da-
bei wurden unter anderem der Jugendklub Heinrich Schlie-
mann aus Neubrandenburg erwähnt sowie Herr Käckenmeister
aus Altentreptow.
Im Ergebnis der Forschungen stellte Professor Biermann inter-
essante Möglichkeiten vor, inwieweit durch oberirdische An-
deutungen die Fundamente der dort vorhandenen Reste der
Klosteranlage für die Öffentlichkeit gestaltet werden können.
Mit Herrn Professor Biermann bin ich so verblieben, dass er
uns auf einer unserer nächsten Stadtvertretersitzungen, mögli-
cherweise bereits im Dezember, weitere Erkenntnisse über das
Ausgrabungsgeschehen vortragen wird.
Auf keinen Fall möchte ich in diesem Bericht versäumen, Sie
über den Stand der Sanierungsvorbereitung und Durchführung
an dem Gebäude der KGS in der Pestalozzistraße zu informie-
ren. 
Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 1.445.000 EUR aus
dem Konjunkturpaket II wurde durch den Landrat des Landkrei-
ses Demmin an uns ausgereicht.
Wir hatten gemeinsam mit den bisherigen Stadtvertretern den
festen Willen, noch in den Ferienmonaten mit den Sanierungs-
arbeiten im Dachbereich des Hauptgebäudes zu beginnen.
Bedauerlicherweise wurden in Vorbereitung dazu - im Rahmen
der statischen Prüfung - so gravierende Mängel und Schäden
am Dachtragwerk festgestellt, die es vor Ausführung der Dach-
eindeckung zu beheben gilt.
Im Bereich der Aula sowie auch im Bereich der Sporthalle
macht es sich erforderlich, dass ein Aussteifungsverband aus
Stahlträgern eingebaut wird.
Außerdem müssen zusätzliche Windrispen zur Aussteifung der
Dachkonstruktion eingebaut werden.
Diese Mängel sind nicht in den letzten drei/vier Jahren aufge-
treten, sondern haben ihre Ursachen weit davor. Aus Vorsorge
und aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Aula
derzeit für den Schulbetriebe und für weitere Veranstaltungen
nicht zugänglich.
Das Ausschreibungsverfahren wird von den entsprechenden
Fachbüros vorbereitet, sodass noch in diesem Jahr mit der
Ausführung der Arbeiten begonnen werden kann.
Bei Bedarf werden im Zusammenhang mit dem Vergabeverfah-
ren die entsprechenden Gremien - so wie das Gesetz es ver-
langt - mit einbezogen.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
noch in der Sitzung am 01. Juli wurden die Delegierten der
Stadt Altentreptow für die 11. Mitgliederversammlung des Städ-
te- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern gewählt.
Unter dem Leitwort: ŒNur starke Städte und Gemeinden führen
aus der Krise• wurde in der Sport- und Kongresshalle Güstrow
am 16. September die Mitgliederversammlung durchgeführt.
Der gesamte Amtsbereich Treptower Tollensewinkel wurde
durch vier Personen vertreten. Leider konnten die durch Wahl
festgelegten Vertreter aus unterschiedlichen Gründen an die-
sem Tage ihr Mandat nicht wahrnehmen, und ich musste mit ei-
ner kompletten Ersatzriege in Güstrow anreisen.
Glücklicherweise war die Registrierung der neuen Delegierten
noch am frühen Morgen möglich, sodass uns das Stimmrecht
für die Wahl unserer Interessenvertreter im Städte- und Ge-
meindetag nicht verloren ging.
Sowohl der alte und neue Vorsitzende des Städte- und Ge-
meindetages M-V, Dr. Reinhard Dettmann, als auch der Ge-
schäftsführer Michael Thomalla sprachen sich mit aller Deut-
lichkeit dazu aus, dass die auskömmliche Finanzausstattung
der Kommunen auch für das Jahr 2010 sicherzustellen ist.
Unterstützung erhielt dieser Appell von allen Delegierten der
Städte und Gemeinden M-V, aber auch vom geschäftsführen-
den Präsendialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeinde-

bundes, Herrn Dr. Gerd Landsberg, der in seinem Grußwort die
Arbeit in unseren Städten und Gemeinden wertschätzte. 
Inwieweit der Innenminister diesen Appell erhört hat, werden
wir in den nächsten Tagen wahrnehmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtvertreter,
hiermit möchte ich meinen Bericht zur heutigen Stadtvertreter-
sitzung beenden.
Es gebe sicherlich noch sehr viel, was ich Ihnen mitteilen könn-
te. Bis zum heutigen Tage haben wir noch nicht die offiziellen
Zahlen zur Finanzausstattung nach dem Finanzausgleichsge-
setz für das Jahr 2010.
Wohl aber ist bekannt, dass wir für das kommende Jahr mit an
hohem Maße grenzender Sicherheit eine dreiviertel Million EUR
weniger Zuweisung bekommen werden.
Schon heute wissen wir, dass das Steueraufkommen rückläufig
ist. Rein rechnerisch ist unsere Finanzausstattung für 2010
nicht einmal auskömmlich für die zu entrichtende Amts- und
Kreisumlage.
Dennoch möchte ich optimistisch in das kommende Jahr blik-
ken. Die Lebenserfahrung hat gezeigt, irgendwie muss es ja
weitergehen.
In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Bestellung zur 
Gleichstellungsbeauftragten

Stadt Altentreptow
Die Bürgermeisterin

Sehr geehrte Frau Schmidt,

die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow
hat Sie in ihrer Sitzung am 07.10.2009 ent-
sprechend § 41 Kommunalverfassung M-V
zur Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Altentreptow bestellt.
Diese Funktion nehmen Sie bereits seit dem 22.06.2005 im Eh-
renamt wahr.
Die heute bekundete Bestellung ist eine Würdigung Ihrer bisher
geleisteten Arbeit und ein Vertrauensbeweis für die vor Ihnen
liegende Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte.
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit in diesem verantwor-
tungsvollen Amt viel Kraft und freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen.

Altentreptow, 07.10.2009

Sybille Kempf
Bürgermeisterin

Satzung der Gemeinde Grischow
über die Erhebung von Beiträgen für den
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen
(Straßenbaubeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), und der §§ 1, 2
und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146;
geändert durch Gesetz vom 14.12.2007, GVOBl. M-V Seite
410) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom
07.09.2009 folgende Satzung erlassen:
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§ 1
Allgemeines
Zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den
Aus- und Umbau, die Verbesserung, Erweiterung und Erneue-
rung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, auch wenn
sie nicht zum Anbau bestimmt sind, erhebt die Gemeinde Gri-
schow Beiträge von den Beitragspflichtigen des § 2, denen
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtun-
gen Vorteile erwachsen. Zu den Einrichtungen gehören auch
Wohnwege, die aus tatsächlich oder rechtlichen Gründen nicht
mit Kraftfahrzeugen befahren werden können, sowie Wirt-
schaftswege.

§ 2 
Beitragspflichtige
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntga-
be des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes oder
zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigter ist. Bei ei-
nem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberechtigte an
Stelle des Eigentümers eines Gebäudes, wenn das Eigentum
an einem Grundstück und einem Gebäude in Folge der Rege-
lung des § 286 des Zivilgesetzbuches DDR vorn 19.06.1975
(Gbl. DDR I. S. 465) getrennt ist. Mehrere Beitragspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 3 
Beitragsfähiger Aufwand und Vorteilsregelung
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Ko-
sten ermittelt.
(2) 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören ferner die Kosten für
- den Erwerb der erforderlichen Grundflächen einschließlich

der beitragspflichtigen Maßnahmen zuzuordnenden Aus-
gleichs- und Ersatzflächen (hierzu gehört auch der Wert der
von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung),

- die Freilegung der Flächen,
- die Möblierung einschließlich Absperreinrichtungen, Pflanz-

behälter und Spielgeräte,
- die Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
- Bauleitungs- und Planungskosten eines beauftragten Inge-

nieurbüros,
- den Anschluss an andere Einrichtungen.
Sie werden der jeweiligen Teileinrichtung (Nr. 1 - 13) entspre-
chend zugeordnet.

(3) Straßen und Wege, die nicht zum Anbau bestimmt sind (Au-
ßenbereichsstraßen),
a) die überwiegend der Bewirtschaftung von Feld- und Wald-

grundstücken dienen, Gemeindeverbindungsfunktion haben
(Wirtschaftswege), werden den Anliegerstraßen gleichge-
stellt,

b) die überwiegend der Verbindung von Ortsteilen und anderen
Verkehrswegen innerhalb des Gemeindegebietes dienen (§
3 Nr. 3 b zweite und dritte Alternative StrWG M-V), werden
den Innerortsstraßen gleichgestellt,

c) die überwiegend dem nachbarlichen Verkehr der Gemein-
den dienen (§ 3 Nr. 3 b erste Alternative StrWG M-V), wer-
den den Hauptverkehrsstraßen gleichgestellt.

(4) Die Anteile am beitragsfähigen Aufwand, die nicht nach Abs.
2 umgelegt werden, werden als Abgeltung des öffentlichen In-
teresses von der Gemeinde getragen.
(5) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als
1. Anliegerstraßen

Straßen, Wege und Plätze, die ausschließlich oder überwie-
gend der Erschließung der angrenzenden oder durch private
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen,

2. Innerortsstraßen
Straßen, Wege und Plätze, die weder überwiegend der Er-
schließung von Grundstücken noch überwiegend dem über-
örtlichen Durchgangsverkehr dienen,

3. Hauptverkehrsstraßen
Straßen, Wege und Plätze (hauptsächlich Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen), die neben der Erschließung von Grund-
stücken und neben der Aufnahme von innerörtlichen Verkehr
überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen,

4. Verkehrsberuhigte Bereiche
Straßen, Wege und Plätze, die als Anliegerstraßen oder (in
Ausnahmefällen) als Innerortsstraße nach der Straßenver-
kehrsordnung entsprechend gekennzeichnet sind. Sie sind
als Mischfläche ausgestaltet und dürfen in ihrer ganzen Brei-
te von allen Verkehrsteilnehmern benutzt werden.

(6) Die Gemeinde kann durch Satzung vor Entstehen der Bei-
tragspflicht bestimmen, dass auch nicht in Absatz 2 genannte
Kosten zum beitragsfähigen Aufwand gehören.
(7) Der Aufwand für die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist nur insoweit beitragsfä-
hig, sofern die Fahrbahnen breiter sind als die anschließenden
freien Strecken. Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brücken,
Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen.
(8) Zuschüsse sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes
bestimmt hat, vorrangig zur Deckung des öffentlichen Anteils
und nur, soweit sie diesen übersteigen, zur Deckung des übri-
gen Aufwandes zu verwenden.

§ 4 
Abrechnungsgebiet
(1) Das Abrechnungsgebiet bilden die Grundstücke, von denen
aus wegen ihrer räumlich engen Beziehung zur ausgebauten
Einrichtung eine qualifizierte Inanspruchnahmemöglichkeit die-
ser Einrichtung eröffnet wird.
(2) Wird ein Abschnitt einer Anlage oder werden zu einer Ab-
rechnungseinheit zusammengefasste Anlagen abgerechnet, bil-
den der Abschnitt bzw. die Abrechnungseinheit das Abrech-
nungsgebiet.

§ 5 
Beitragsmaßstab
(1) Der nach § 3 ermittelte, auf die Beitragspflichtigen anfallen-
de Anteil am beitragsfähigen Aufwand wird nach der gewichte-
ten Grundstücksfläche auf die das Abrechnungsgebiet (§ 4) bil-
denden Grundstücke verteilt.
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksflächen gilt:
1. Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes (§

30 BauGB) oder in einem Gebiet, für das die Gemeinde be-
schlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 33
BauGB), liegen, wird die Fläche, auf die der Bebauungsplan
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bzw. der Bebauungsplanentwurf die bauliche, gewerbliche,
industrielle oder vergleichbare Nutzungsfestsetzung bezieht,
in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt. Für Tei-
le der Grundstücksfläche, auf die sich der Bebauungsplan
die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare
Nutzungsfestsetzung nicht bezieht oder Grundstücke, die
danach nicht baulich, gewerblich, industriell oder in ver-
gleichbarer Weise nutzbar sind, gilt ein Vervielfältiger von
0,05.

2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes, aber im unbeplanten Innenbereich (§ 34
BauGB) oder im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35
Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzung), wird die Grund-
stücksfläche, die baulich, gewerblich, industriell oder ver-
gleichbar genutzt wird oder genutzt werden kann, in vollem
Umfang (Vervielfältiger 1,0) berücksichtigt.

3. Liegt ein Grundstück teilweise im unbeplanten Innenbereich
(§ 34 BauGB) und im übrigen mit seiner Restfläche im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) wird eine Fläche bis zu einer Tie-
fe von 50 m in vollem Umfang (Vervielfältiger 1,0) berück-
sichtigt. Ist das Grundstück über die
Tiefen-Begrenzungslinie hinaus baulich, gewerblich, indu-
striell oder vergleichbar genutzt, wird die Fläche bis zum En-
de dieser Nutzung zu Grunde gelegt. Als Bebauung in die-
sem Sinne gelten nicht untergeordnete Baulichkeiten, die
nicht mehr als 10 cbm Brutto-Rauminhalt haben. Bei unbe-
bauten Grundstücken, auf denen eine Hinterbebauung (2.
Baureihe) zulässig ist, wird die Fläche bis zu einer Tiefe von
100 m zu Grunde gelegt.
Für die vorstehenden Regelungen dient zur Abgrenzung der
baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar genutzten
Grundstücksfläche eine Linie in gleichmäßigem Abstand
von der Straße, dem Weg oder dem Platz.
Der Abstand wird:
a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder den

Platz angrenzen, von der Straßengrenze aus gemessen
b) bei Grundstücken, die mit der Straße, dem Weg oder

dem Platz nur durch eine Zuwegung verbunden sind,
vom Ende der Zuwegung an gemessen.

Die über die nach den vorstehenden Tiefenbegrenzungsre-
gelungen hinausgehenden Flächen des Grundstücks, die
nicht baulich, gewerblich, industriell oder vergleichbar ge-
nutzt werden oder werden können, werden mit dem Verviel-
fältiger 0,05 angesetzt.

4. Für bebaute Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB)
wird als Grundstücksfläche für den bebauten Teil die mit Ge-
bäuden überbaute Fläche mit dem Vervielfältiger 5 berück-
sichtigt; höchstens wird die tatsächliche Grundstücksgröße
berücksichtigt. Der jeweils übrige Teil der Grundstücksfläche
wird mit dem Vervielfältiger 0,05 berücksichtigt. Für alle an-
deren unbebauten Grundstücke im Außenbereich, insbe-
sondere land- oder forstwirtschaftlich genutzte, wird die
Grundstücksfläche mit dem Vervielfältiger 0,05 angesetzt

5. An Stelle der in Ziff. 1 bis 4 geregelten Vervielfältiger wird
die Grundstücksfläche bei nachfolgenden Funktionen in den
Fällen der Ziff. 1 auf Grund der zulässigen, in den Fällen der
Ziff. 2, 3 und 4 auf Grund der tatsächlichen Nutzungen nach
nachstehender Tabelle ermittelt:
a) Friedhöfe

0,3
b) Sportplätze

0,3
c) Kleingärten

0,5
d) Freibäder

0,5
e) Campingplätze

0,7
f) Abfallbeseitigungseinrichtungen

1,0

g) Kiesgruben 
1,0

h) Gartenbaubetriebe und Baumschulen
ohne Gewächshausfläche 
0,5

i) Gartenbaubetriebe mit Gewächsfläche 
0,7

j) Teichanlagen, die zur Fischzucht dienen 
0,05

(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nut-
zung wird die nach Absatz 2 Nr. 1 bis 4 ermittelte Fläche - ohne
die mit dem Faktor 0,05 berücksichtigten Flächen -vervielfacht mit
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss
b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Voll geschossen
d) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollge-

schossen
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 3 gilt
1. soweit ein Bebauungsplan besteht,

a) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse,

b) bei Grundstücken, für die die Zahl der Vollgeschosse
nicht festgesetzt, sondern nur die Höhe der baulichen
Anlagen angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen auf- oder abge-
rundet,

c) bei Grundstücken, für die nur eine Baumassenzahl fest-
gesetzt ist, die Baumassenzahl geteilt durch 3,5 auf gan-
ze Zahlen auf- und abgerundet,

d) bei Grundstücken, für die gewerbliche oder industrielle
Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoss,

e) bei Grundstücken, für die tatsächlich eine höhere als die
festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
vorhanden ist, ist diese zu Grunde zu legen; dies gilt ent-
sprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder die
höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden.

2. soweit keine Festsetzung besteht
a) bei bebauten Grundstücken, die Zahl der tatsächlich vor-

handenen Vollgeschosse,
b) bei unbebauten oder bebaubaren Grundstücken die Zahl

der in der näheren Umgebung überwiegend vorhande-
nen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, wird
die Kirche als eingeschossiges Gebäude behandelt,

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplät-
ze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene.

3. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bau-
werks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder indu-
striell nutzbaren Grundstücken als Höhe eine zulässigen
Geschosses im Sinne dieser Satzung 3,50 m und bei allen
in anderer Weise nutzbaren Grundstücken 2,60 m zu Grun-
de gelegt.

(5) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung
wird die nach Absatz 3 ermittelte Fläche vervielfacht mit
a) 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlichen be-

stehenden (§ 34 Abs. 2 BauGB) oder durch Bebauungsplan
ausgewiesen Wohngebietes (§§ 3, 4 und 4a Baunutzungs-
verordnung - BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder
Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne entsprechende Ge-
bietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der ge-
werblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-,
Schul-, Post-, Bahnhofsgebäude, Parkhaus, Praxen für Freie
Berufe, Museen) genutzt wird,

b) 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich beste-
henden (§ 34 Abs. 2 BauGB) oder durch Bebauungsplan
ausgewiesenen Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industrie-
gebietes (§ 9 BauNVO), Kerngebietes (§ 7 BauNVO) oder
sonstigen Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.
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(6) Bei Grundstücken in Wohngebieten i, S. v. §§ 2 - 5 und 10
BauNVO sowie bei Wohngrundstücken in Gebieten nach § 6
BauNVO (Mischgebiet), die durch mehrere Straßen, Wege oder
Plätze erschlossen sind, wird der sich nach § 5 ergebende Be-
trag mir zu zwei Dritteln erhoben.

§ 6
Kostenspaltung
Der Betrag kann für die im § 3 Abs. 2 Nr. 1 - 8 genannten Teilein-
richtungen selbständig erhoben werden (Kostenspaltung).

§ 7 
Vorausleistungen
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorauslei-
stungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der end-
gültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist.

§ 8 
Ablösung des Beitrages
Vor Entstehen der Beitragspflicht kann die Ablösung durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart werden. Der Ablösebetrag
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe
dieser Satzung entstehenden Beitrages. Ein Rechtsanspruch
auf Ablösung besteht nicht. Durch Zahlung des Ablösungsbetra-
ges wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 9 
Entstehen der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Baumaßnah-
me, sobald die Kosten feststehen und der erforderliche Grunder-
werb grundbuchrechtlich durchgeführt ist. Das ist frühestens der
Zeitpunkt des Einganges der letzten Unternehmerrechnung.

§ 10 
Veranlagung, Fälligkeit
Der Beitrag bzw. die Vorausleistung wird durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung beschlossen am 11.07.2001
außer Kraft.

Grischow, den 26.10.2009

Bekanntmachung

Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Altentreptow
über die öffentliche Auslegung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 12
ŒBiogasanlage Friedrichshof• gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadtvertretung hat mit Beschluss vom 07.10.2009 den Ent-
wurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 ŒBio-
gasanlage Friedrichshof• in der Fassung vom 24.09.2009 mit
Begründung und Umweltbericht gebilligt und die öffentliche Aus-
legung beschlossen.
Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12
ŒBiogasanlage Friedrichshof• und die Begründung nebst Um-
weltbericht liegen in der Zeit vom 23.11.2009 bis zum

30.12.2009 in der Stadt Altentreptow, Bauamt - Verwaltungsge-
bäude Haus 2, Waldstraße 11, 17091 Tützpatz während der
Dienststunden (montags 07.30 - 16.00 Uhr, dienstags 07.30 -
18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags 07.30 - 16.00 Uhr, frei-
tags 07.30 - 12.00 Uhr) im Raum 01 zur allgemeinen Informati-
on der Öffentlichkeit öffentlich aus. Zusätzlich liegen bereits vor-
handene, wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen des
Landkreises Demmin, des Landesamtes für Kultur und Denk-
malpflege, der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, des
Staatlichen Amt für Umwelt und Natur aus sowie Informationen
zu folgenden umweltrelevanten Aspekten:
€ Umweltbericht
€ Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
€ Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 30.12.2009
(mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift) in der Stadt Alten-
treptow, Bauamt - Verwaltungsgebäude Haus 2, Waldstraße 11,
17091 Tützpatz abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können.

Altentreptow, 22.10.2009 
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Bekanntmachung

Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Altentreptow
über die öffentliche Auslegung der 3. Änderung des
Flächennutzungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadtvertretung hat mit Beschluss vom 07.10.2009 den Ent-
wurf zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Altentreptow in der Fassung vom 24.09.2009 mit Begründung
und Umweltbericht gebilligt und die öffentliche Auslegung be-
schlossen.
Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplans und die
Begründung nebst Umweltbericht liegen in der Zeit vom
23.11.2009 bis zum 30.12.2009 in der Stadt Altentreptow. Bau-
amt - Verwaltungsgebäude Haus 2, Waldstraße 11. 17091 Tütz-
patz während der Dienststunden (montags 07.30 - 16.00 Uhr,
dienstags 07.30 - 18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags 07.30 -
16.00 Uhr, freitags 07.30 - 12.00 Uhr) im Raum 01 zur allgemei-
nen Information der Öffentlichkeit öffentlich aus. Zusätzlich lie-
gen bereits vorhandene, wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen des Landkreises Demmin, des Landesamtes für Kultur
und Denkmalpflege, der Landesforst Mecklenburg-Vorpom-
mern, des Staatlichen Amt für Umwelt und Natur, des Wasser-
und Bodenverbands ŒUntere Tollense - Mittlere Peene•aus so-
wie Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten:
€ Umweltbericht
€ Ergebnisse der Umweltprüfung des im Parallelverfahren vor-

liegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12 ŒBio-
gasanlage Friedrichshof•

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 30.12.2009
(mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift) in der Stadt Alten-
treptow, Bauamt - Verwaltungsgebäude Haus 2, Waldstraße 11,

17091 Tützpatz abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 3. Än-
derung des Flächennutzungsplans gemäß § 4a Abs. 6 BauGB
unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Altentreptow, 22.10.2009 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Burow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Burow vom 17.09.2009
nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Burow, beschlossen am 17.03.2005, und nach Anzei-
ge beim Landrat des Landkreises Demmin als untere Rechts-
aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
§ 9 erhält folgende Fassung:
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen
durch Abdruck im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Trepto-
wer Tollensewinkel ŒAmtskurier•.
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint 4-wöchentIich und ist bei
der Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1 in 17087 Altentreptow
kostenlos erhältlich. Es kann einzeln bzw. im Abonnement bezo-
gen werden. Die Bekanntmachung und Verkündung ist bewirkt
mit Ablauf des Erscheinungstages.
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienst-
siegel zu vermerken.
(3) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln, siehe Abs. 5. Auf dem Aushang ist
in der Form des Abs. 1 hinzuweisen. Abs. 2 Satz 3 ist gleichfalls
anzuwenden.
(4) Sind öffentliche Bekanntmachungen, wie in den Absätzen 1 -
2 festgelegt, infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-
barer Ereignisse nicht möglich, sind sie in den gemeindlichen
Bekanntmachungstafeln (wie Abs. 5) bekannt zu machen. Die
Aushangfrist beträgt 14 Tage.
(5) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung wer-
den durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln veröffent-
licht.
Die Bekanntmachungstafeln befinden sich: 
- Weltzin - an der Feuerwehr 
- Mühlenhagen - an der Dorfpumpe 
- Burow - an der Feuerwehr

Artikel 3
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Burow tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Burow, 08.10.2009



Nr. 11/2009 … 9 … Treptower Tollensewinkel

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Burow

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Werder

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Werder vom 08.10.2009
nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Werder, beschlossen am 21.09.2006, und nach An-
zeige beim Landrat des Landkreises Demmin als untere Rechts-
aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
Der § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Folgender Ausschuss wird gemäß § 36 KV M-V gebildet:

Aufgabengebiet
__________________________________________________
Finanzausschuss - Finanz- und Haushaltswesen

Steuern, Gebühren, Beiträge und
sonstige Abgaben
(3 Gemeindevertreter + 2 sach-
kundige Einwohner)

Artikel 2
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Werder tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Werder, 23.10.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Werder

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Grapzow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Grapzow vom 01.09.2009
nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Grapzow, beschlossen am 15.12.2005, und nach An-
zeige beim Landrat des Landkreises Demmin als untere Rechts-
aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
Der § 4 Abs.1 erhält folgende Fassung:
(1) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet:

Aufgabengebiet
__________________________________________________
Finanzausschuss - Finanz- und Haushaltswesen

- Steuern, Gebühren, Beiträge und
sonstige Abgaben

In den Ausschuss wurden 3 Gemeindevertreter berufen.

Artikel 2
§ 5 wird gestrichen.

Artikel 3
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
(3) Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 400 Euro im Monat.

Artikel 4
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Grapzow tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Grapzow, 08.10.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Grapzow

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Grischow 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Grischow vom 07.09.2009
nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Grischow, beschlossen am 30.10.2006, und nach
Anzeige beim Landrat des Landkreises Demmin als untere
Rechtsaufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
Der § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet:

Aufgabengebiet
__________________________________________________
Finanzausschuss - Finanz- und Haushaltswesen

- Steuern, Gebühren, Beiträge und 
sonstige Abgaben

In den Ausschuss wurden 2 Gemeindevertreter und 1 sachkun-
diger Einwohner berufen.
Ausschuss für - Flächennutzungsplan, Bauleit-
Gemeinde- planung, Wirtschaftsplanung
entwicklung, - Hoch-, Tief- und Straßenbau-
Bau und Verkehr angelegenheiten  

- Wasser/Abwasser
- Umwelt und Naturschutz
- Landschafts- und Denkmalpflege

In den Ausschuss wurden 2 Gemeindevertreter und 1 sachkun-
diger Einwohner berufen.
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Artikel 2
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Grischow tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Grischow, 08.10.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Grischow 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

4. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Siedenbollentin über 
die Benutzung und die Gebührenerhebung
für die Kindertagesstätte Siedenbollentin

Präambel
Aufgrund der §§ 2 und 5 Abs.1 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 18. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205), §§ 1,
2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBI.
M-V S.146) und § 21 des Gesetzes zur Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG M-V) vom 01.
April 2004 (GVOBI. M-V S. 146), geändert durch das Erste Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02. Dezem-
ber 2004 (GVOBI. M-V S. 536) wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung Siedenbollentin vom 07.10.2009 nachfolgen-
de 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde
Siedenbollentin über die Benutzung und die Gebührenerhebung
für die Kindertagesstätte Siedenbollentin vom 16.12.2004 be-
schlossen.

Artikel 1
Die Anlage zu § 5 ŒGebührenŽ wird folgendermaßen neu ge-
fasst:
Anlage Elternbeiträge
Alter ganztags Teilzeit halbtags
0 - 3 231,18  146,11   103,57 
3 - 6/7 135,10   88,16   65,44  
Hort 86,88   59,33  

Artikel 2
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Sie-
denbollentin über die Benutzung und die Gebührenerhebung für
die Kindertagesstätte Siedenbollentin tritt am 01.10.2009 in
Kraft.
Gleichzeitig tritt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der
Gemeinde Siedenbollentin über die Benutzung und die Gebüh-
renerhebung für die Kindertagesstätte Siedenbollentin vom
20.02.2008 außer Kraft.
Siedenbollentin, 07.10.2009

Bartl
Bürgermeister

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde
Siedenbollentin über die Benutzung und die Gebühren-
erhebung für die Kindertagesstätte Siedenbollentin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Bekanntmachung gemäß § 48 (3) der Kommunalverfassung

Haushaltssatzung

1. Nachtrag der Stadt Altentreptow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 50 der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 32 der GemHVO M-V
wird mit Beschluss der Stadtvertretersitzung vom 07.10.2009
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtrag werden 

erhöht vermindert und damit der
um um Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes
einschl. Nachträge
gegenüber nunmehr

auf
EUR EUR EUR EUR________________________________________________________

1. im Verwaltungs-
haushalt 
die Einnahmen 98.700 - 10.309.700 10.408.400
die Ausgaben 98.700 - 10.309.700 10.408.400

2. im Vermögens-
haushalt
die Einnahmen 425.000 - 2.865.500 3.290.500
die Ausgaben 425.000 - 2.865.500 3.290.500

§ 2
Es wurden festgesetzt: EUR
1. der Gesamtbetrag der 

Kredite von bisher 0
auf 0

dav. für Zwecke 
€ der Umschuldung -

-
€ Neuaufnahme -

-
EUR

2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermäch-
tigungen von bisher 0

auf 0
3. der Höchstbetrag der

Kassenkredite von bisher 1.030.000
auf 1.040.000

Als Hebesatz werden beschlossen:
Grundsteuer A 240 %
Grundsteuer B 300 %
Gewerbesteuer 300 %
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Lei-
stung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung
nach § 52 oder § 53 der Kommunalverfassung des  Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Juni 2004 erteilen kann, be-
trägt 2.500,00 EUR im Einzelfall.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als
erteilt.
Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung minde-
stens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmä-



Nr. 11/2009 … 11 … Treptower Tollensewinkel

ßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegan-
genen Verpflichtungen zu berichten.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen
Teile. Sie wurde der Kommunalaufsicht angezeigt.

Altentreptow, 08.10.2009

Kempf
Bürgermeisterin

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung

1. Nachtrag der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr
2009
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V Nr. 10/2004)
nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haus-
haltssatzung und ihre Anlagen nehmen kann.
Sie liegt während der Öffnungszeiten in der Finanzverwaltung
(Verwaltungsgebäude in Tützpatz) aus.

Altentreptow, 08.10.2009

Kempf
Bürgermeisterin

Amt Treptower Tollensewinkel
- Wahlleiter -
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow
Auf Grund der Entlassung des Bürgermeisters der Gemein-
de Kriesow auf eigenen Wunsch aus dem Ehrenbeamtenver-
hältnis mit Wirkung des 30.09.2009 ist eine Wahl des Bür-
germeisters im Wahlbereich der Gemeinde Kriesow
notwendig.
Der Wahltag ist durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde
des Landkreises Demmin auf den 07. März 2010 festgelegt
worden.
Eine mögliche Stichwahl ist auf den 21. März 2010 festge-
legt.

Öffentliche Wahlbekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge für
die Wahl des Bürgermeisters am 07. März 2010 in der
Gemeinde Kriesow

Gemäß § 13 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (Kommunalwahlgesetz - KWG M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.10.2003 (GVOBl. M-V S.
458), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Ände-
rung von Vorschriften den Verfassungsschutz betreffend vom
28.01.2009 (GVOBl. M-V S. 82) in Verbindung mit § 24 der Ver-
ordnung über die Wahlen der Gemeindevertretungen, Landräte,
Bürgermeister und Kreistage im Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (Kommunalwahlordnung - KWO M-V) vom 28.01.2009
(GVOBl. M-V S.86) fordere ich zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die o.g. Wahl alle Parteien, Wählergemeinschaften
und Einzelbewerber auf.
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden,
die kostenlos im 
Amt Treptower Tollensewinkel, Wahlamt, Rathausstraße 1
in 17087 Altentreptow ,
während der  Dienststunden ausgegeben werden oder  auf An-
forderung zu gesandt werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 61, 62 des
KWG M-V und der §§ 24 und 26 der KWO M-V weise ich hin. 
Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Das Wahlgebiet der Gemeinde Kriesow ist in einem Wahlbe-
reich eingeteilt.

2. Wahlvorschlagsrecht
(1) Wahlvorschläge können einreichen:
1. politische Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-

zes (Parteien), 
2. Wahlberechtigte, die sich zu einer Gruppe zusammenschlie-

ßen (Wählergruppe),
3. einzelne Personen, die sich selbst als Bewerber vorschlagen

(Einzelbewerber).

3. Einreichungsfrist
Wahlvorschläge sind spätestens am 62. Tag vor der Wahl, 

04.01.2010 bis  18.00 Uhr

schriftlich beim Wahlleiter des Amtes Treptower Tollense-
winkel, 17087 Altentreptow, Rathausstraße 1 einzureichen.
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig beho-
ben werden können.

4. Wahlvorschläge Bürgermeister
(1) Jeder Wahlvorschlag einer politischen Partei oder einer Wäh-
lergruppe muss deren Name und soweit vorhanden deren Kurz-
bezeichnung tragen. Der Name oder die Kurzbezeichnung einer
Wählergruppe darf nicht den Namen oder die Kurzbezeichnung
von Parteien enthalten. Der Wahlvorschlag eines Einzelbewer-
bers trägt die Bezeichnung ŒEinzelbewerber• und als Zusatz
dessen Nachnamen. Wenn es zur Unterscheidung von früher
eingereichten Wahlvorschlägen nötig ist, kann der Wahlleiter ei-
nen Zusatz verlangen.
(2) Weiterhin muss der Wahlvorschlag beinhalten:
- den Familiennamen, Vornamen (bei mehreren Vornamen

den Rufnamen), Beruf oder Stand, Staatsangehörigkeit, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) eines
jeden Bewerbers,

- das Wahlgebiet,
- Namen und Anschriften der Vertrauensperson und deren

Stellvertreter,
- die schriftliche Zustimmungserklärung eines jeden Bewer-

bers auf einem bei der Wahlbehörde erhältlichen Muster,
- für jeden deutschen Bewerber eine Bescheinigung der Ge-

meindewahlbehörde über die Wählbarkeit,
- eine Erklärung des Bewerbers über das Bekenntnis zur und

Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung,
- eine Erklärung des Bewerbers über eine Tätigkeit für das frü-

here Ministerium für Staatssicherheit oder für das Amt für
nationale Sicherheit,

- eine Erklärung des Bewerbers über eventuelle Straftaten,
- eine Erklärung des Bewerbers, dass er in geordneten  wirt-

schaftlichen Verhältnissen  lebt,
- Führungszeugnis,
- für jeden Unionsbürger

a) eine Bescheinigung der Gemeindewahlbehörde über die
Wählbarkeit,  

b) eine von ihm abgegebene Versicherung an Eides statt,
dass er in dem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemein-
schaft, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt (Herkunfts-
mitgliedstaat), nicht aufgrund einer zivil- oder strafrechtli-
chen Einzelfallentscheidung von der Wählbarkeit
ausgeschlossen ist,

- eine Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Ver-
treterversammlung zur Aufstellung der Bewerber einschließ-
lich der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt nach
§ 20 Abs. des KWG,
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- für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Bescheini-
gung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans über
seine Mitgliedschaft,

- für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine von
ihm unterzeichnete Versicherung an Eides statt, dass er par-
teilos ist.

(3) Die Satzung und der Nachweis nach § 22 Abs. 6 KWG (de-
mokratische Wahl des Vorstandes), der durch Vorlage einer Ab-
schrift der bei der Wahl gefertigten Niederschrift oder einer
schriftlichen Erklärung von mindestens drei bei der Wahl Anwe-
senden zu führen ist, sind dem Wahlleiter auf dessen Anforde-
rung in einfacher Ausfertigung zur Verfügung zu stellen. 
Der Satzung muss zu entnehmen sein, welches Organ als Lei-
tung der für das Wahlgebiet örtlich bestehenden Gliederung  der
politischen Partei oder Wählergruppe zuständig und somit zur
Unterzeichnung befugt ist. 
Die Satzung für Wählergruppen muss Regelungen über Name,
Sitz, Zweck, Organe, Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft,
Einberufung und Beschlussfähigkeit von Mitglieder- oder Vertre-
terversammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl des
Vorstandes und der Bewerber enthalten. 
(4) Der Wahlvorschlag einer Partei muss von den nach ihrer Sat-
zung für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe von den oder den nach der Satzung
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe, der Wahlvorschlag ei-
nes Einzelbewerbers von dem Einzelbewerber persönlich und
handschriftlich unterschrieben sein. Parteien, Wählergruppen
oder Einzelbewerbers dürfen nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
Mehrere Parteien oder Wählergruppe können einen gemeinsa-
men Wahlvorschlag einreichen. Eine Partei oder Wählergruppe
darf sich nur an einem gemeinsamen Wahlvorschlag beteiligen.
(5) Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.
(6) Für Unionsbürger gilt,
- dass sie nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen

wählbar sind und sie darüber hinaus nicht in dem Staat, des-
sen Staatsangehörigkeit sie besitzen, aufgrund einer zivil-
oder strafrechtlichen Einzelfallenscheidung von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sein dürfen.

- dass wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 23 des Lan-
desmeldegesetzes von der Meldepflicht befreit sind, in das
Wählerverzeichnis auf Antrag eingetragen  werden, wenn sie
bis spätestens am 21. Tag vor der Wahl nachweisen, dass
sie am Wahltag seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der BRD,
ihre Hauptwohnung haben.

Kempf
Wahlleiter

Amt Treptower Tollensewinkel
- Wahlleiter -
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

Bekanntmachung zur Bürgermeisterwahl am
07.03.2010 in der Gemeinde Kriesow

Die Gemeindewahlbehörde des Amtes Treptower Tollensewinkel
setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindewahlleiter
Frau Sybille Kempf
wohnhaft in
Loickenziner Straße 1
17087 Altentreptow
Stellvertreter des Gemeindewahlleiters
Frau Heike Schulz
wohnhaft in
Idashof 14
OT Idashof
17091 Tützpatz

Amt Treptower Tollensewinkel
- Der Wahlleiter -
Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow

Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kriesow
am 07. März 2010

Zur Bildung des Gemeindewahlausschusses des Amtes Trepto-
wer Tollensewinkel und des Wahlvorstandes in der Gemeinde
Kriesow fordert der Wahlleiter die im Wahlgebiet zuständigen
Parteien und Wählergruppen auf, Wahlberechtigte als Mitglieder
für die genannten Wahlorgane bis zum 01. Dezember 2009 dem
Wahlleiter des Amtes Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße
1 in 17087 Altentreptow vorzuschlagen. 

Der Wasser -und Abwasserzweckverband
Demmin/Altentreptow informiert: 

Jahresablesung  der Wasserzähler 2009

Vom 09.11.2009  bis 12.12.2009 wird Montag bis Feitag in der
Zeit von 8.00  bis 19.00 Uhr und Samstag in der Zeit von 9.00
bis 15.00 Uhr die Jahresablesung der Wasserzähler durch die
Mitarbeiter der GkU mbH, Betriebsstelle Altentreptow durchge-
führt. 
Den Mitarbeitern der GkU mbH ist entsprechend § 20 der Ver-
ordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung
mit  Wasser (AVB WasserV) der  Zutritt  zu  den  Messeinrich-
tungen zu gewähren und freizuhalten.
Die Zählerstandsmeldung kann auch über die Internetseite der
GKU mbH (www.gku-mbh.de, Zweckverband Demmin/Altentrep-
tow) erfolgen.
Die Mitarbeiter der GkU mbH können sich ausweisen.

Wir danken für Ihre Mitarbeit.

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband
Demmin/Altentreptow 

Nov. 2009

Gedenken an Opfer von häuslicher Gewalt

Die Aktionswoche ŒNEIN zu Gewalt an
Frauen• beginnt in diesem Jahr wieder
mit dem Hissen der Flagge der Men-
schenrechtsorganisation TERRE DES
FEMMES am 23. November vor dem
Rathaus.
Bereits am 12. Oktober fand in den Räu-
men des Demokratischen Frauenbundes
eine Diskussionsrunde zum Thema ŒKei-
ne Gewalt an Frauen und Kindern• mit
der Gleichstellungsbeauftragten des
Landkreises Demmin, Frau Wiedemann-
Rudolph, statt. Am 25. November wird es

in Neustrelitz die alljährliche Fachtagung des Bündnisses gegen
häusliche Gewalt in der Mecklenburgischen Seenplatte AGNES
geben, die sich mit der Problematik ŒStalking• beschäftigt.
Innerhalb der Antigewaltwoche bittet die Gleichstellungbeauf-
tragte der Stadt, am Abend des 26. Novembers als Zeichen des
Beistandes und der Solidarität mit Opfern jeglicher Gewalt ein
Licht ins Fenster zu stellen.

Stadt Altentreptow
- Gleichstellungsbeauftragte -
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CDU-Kreistagsfraktion 
Goethestraße 43 
17109 Demmin 
Tel.: 03998/202600 
Fax: 03998/202608 
E-Mail: cdu-demmin@t-online.de

CDU beschließt Zukunftsinvestitionsprogramm

Die CDU-Kreistagsfraktion im Landkreis Demmin hat auf ihrer
letzten Sitzung Vorschläge für wichtige Investitionen im Land-
kreis Demmin beschlossen. ŒWir wollen uns aktiv in die Haus-
haltsplanung einbringen und uns dafür einsetzen, dass auch in
den nächsten Jahren wichtige Projekte im Landkreis umgesetzt
werden,• erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Marc Reinhardt.
Ein wichtiger Baustein stellt dabei die Investition in die Bil-
dungseinrichtungen im Landkreis Demmin dar. So sollen über
das Konjunkturprogramm im nächsten Jahr Sanierungsarbeiten
an den Gymnasien Malchin und Demmin, der Beruflichen Schu-

le sowie den Förderschulen durchgeführt werden. Außerdem
sollen geringfügige Erhaltungsmaßnahmen an Kreiseigenen
Gebäuden durchgeführt werden.
ŒWir wollen deutlich machen, dass vor allem Investitionen in un-
serer Bildungseinrichtungen für die zukünftige Entwicklung der
Region von entscheidender Bedeutung sind•, erklärt Marc Rein-
hardt weiter.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die weitere Sanierung des
kreislichen Straßennetzes dar. Die CDU-Fraktion will sich hier
dafür einsetzen, dass im Jahr 2010 die K9 im Bereich Gielow,
der 2. Bauabschnitt der K 35 Markow-Lindenberg sowie der
Bahnübergang bei Leuschentin saniert werden. Im Jahr 2011
soll dann mit der Sanierung der K 23 im Bereich Klein Helle be-
gonnen werden.
Außerdem sollen 5.000   für das Austonnen einer Wasserski-
strecke auf dem Kummerower See in den Haushalt eingestellt
werden, da es in jedem Jahr Anfragen von Einwohner und Tou-
risten zu dieser Problematik gibt.

Zukunftsinvestitionsprogramm der CDU-Kreistagsfraktion für den Landkreis Demmin

CDU-Fraktion des Landkreises Demmin 

ŒAmtskurierŽ
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meinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereig-
nisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert wer-
den. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind
ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Vom Kun-
den vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-
Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie
bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine
genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Be-
anstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.



Ausstellung im Rathaus

In der Zeit vom 18.11.2009 bis zum 12.01.2010 stellt Birgit
Scheiner aus Trostfelde, Acrylmalerei aus. Thema der Ausstel-
lung : ŒAUGEN-BLICKE• Landschaften und Stillleben
Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses be-
sichtigt werden.

Amt Treptower Tollensewinkel 
Ordnungs- und Sozialamt 
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Herbstimpressionen an der Tollense - B. Scheiner, 09
Foto: Scheiner

Karnevalauftakt mit dem 
ŒWildberger Carneval Club• 
in Wildberg und Röckwitz

Karneval in Wildberg

Am 14. November 2009, Einlass ab 20.00 Uhr,
Programmbeginn 21.00 Uhr in der ŒFest- und Veranstaltungshal-
le•
Mit dem WCC e. V. und ŒDJ Olli•

Karneval in Röckwitz

Am 21. November 2009, Einlass ab 20.00 Uhr,
Programmbeginn 21.00 Uhr, in ŒGünther•s Gasthof•
Mit dem WCC e. V. und ŒDJ Olli•

Wulle - Wulle Pack - Pack

Kulturplan November/Dezember 2009

November 

noch bis 15.12. Geheimnisvolles Individuum - Das Orche-
ster 
Ausstellung im Westflügel Burg Klempe-
now 

08.11. bis 31.12. ŒKÜNSTLER DES kunstGUT es•
Malerei, Grafik, Keramik, Skulptur kunst
GUT 
Schmiedenfelde

13.11. 19.30 Uhr ŒSeetörn•- Lesung mit Horst Rickert in der
Stadtbibliothek Altentreptow 

14.11. Karneval in Wildberg

17.11. 19.30 Uhr Von Erziehung zu Beziehung - Wie Eltern
und Kinder sich gemeinsam entwickeln -
Burg Klempenow 

18.11. bis 12.01. ŒAUGEN-BLICKE• - Ausstellung Acrylma-
lerei von Birgit Scheiner im Rathaus Al-
tentreptow

21.11. 14 - 17 Uhr Trommelworkshop - Burg Klempenow
(bitte mit Anmeldung)

21.11. Karneval in Röckwitz
22.11. 11.00 Uhr Poesiefrühstück mit Angelika Jantz - Burg

Klempenow
27.11. 20.00 Uhr Kinoclub - Burg Klempenow
28.11./29.11. Œ8. Treptower Wihnacht• - Speicher/Müh-

lenstr., Altentreptow

Dezember

02.12. 14.30 Uhr Klöncafé ŒVörfreud - schönste Freud• in der
Stadtbibliothek Altentreptow

04.12. 19.30 Uhr Benjamin Nolze präsentiert sein Weih-
nachtsprogramm in der Stadtbibliothek
Altentreptow

04.12. 19.30 - 22.00 Folktanz am Kamin - Burg Klempenow 
05.12. 10 - 18 Uhr 15. Adventsmarkt auf Burg Klempenow
05.12. Weihnachtsfeier der Gemeinde Siedenbol-

lentin
06.12. 15 - 17 Uhr Kleine Geister auf der Burg - Nikolaus Stu-

be
Burg Klempenow

11.12. 14.00 Uhr Weihnachtsfeier des Demokratischen
Frauenbundes im Fritz-Reuter-Haus Al-
tentreptow 

12.12. 14.00 Uhr Gemeinsame Weihnachtsfeier Stadt Alten-
treptow und Volkssolidarität im Fritz-Reu-
ter-Haus Altentreptow

13.12. Weihnachtskonzert in Grischow
16.12. Rentnerweihnachtsfeier in Tützpatz

Amt Treptower Tollensewinkel
- Ordnungs- und Sozialamt -
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Neue Ausstellung

Die kleine Galerie der Stadtbibliothek Altentrep-
tow zeigt eine Ausstellung mit Bildern von Sabine
Oerkwitz.
Seit 1997 betreibt Frau Oerkwitz die Malerei als
Hobby.
Stimmungsvolle Landschaften und Stillleben in Aquarell- und
Pastelltechnik zeigen einen Querschnitt ihres Schaffens.
Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek
besichtigt werden.

Neujahrs-Comedy-Show 
im Fritz-Reuter-Haus

Altentreptow. Frei nach dem Motto ŒMit Musik und guter Laune•
lädt die bekannte Show Primavera am 16. Januar um 16.00 Uhr
in das Fritz-Reuter-Haus wieder zu einer neuen lustigen Musik-
Comedy-Show ein.
Die Berliner Sänger mit Witz und Charme, Herz und Schnauze,
lassen Strauß, Lehár und andere bekannte Komponisten mit
Sketsch und Comedy aufeinander prallen. 
Die Künstler versprechen einen vergnüglichen Abend mit be-
kannten und beliebten Melodien aus ŒDie Csárdásfürstin•, ŒDie
drei von der Tankstelle•, ŒMy Fair Lady• u. a. Eine spritzig-unter-
haltsame Revue voller Überraschungen, Humor und bunte
Show-Kostüme sind das Markenzeichen.

Treptower Tollensewinkel … 14 … Nr. 11/2009
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Erleben Sie musikalische Glanzlichter mit Frack und Zylinder.
Ein Highlight für alle Freunde der heiteren Muse!

Karten sind im Bürgerbüro (03961) 2551360 erhältlich.

Henry Müller

9. Drachenfest in Altentreptow

Am 10. Oktober 2009 wurde auf der Wiese hinter dem Tollen-
seeinkaufscenter in der Fritz-Reuter-Straße das 9. Drachenfest
gefeiert, das die Stadtverwaltung zusammen mit dem Demokra-
tischen Frauenbund und der Freiwilligen Feuerwehr Altentreptow
vorbereitet hat. Das Wetter hatte an diesem Samstag Nachmit-
tag auch ein Einsehen mit uns und der Regen kam erst  zum
Ende der Veranstaltung.
Jung und Alt hatten ihren Spaß daran die bunten Drachen in die
Luft zu bringen. Der Wind war gerade ausreichend, um die lusti-
gen Flieger am Himmel zu halten.
Die Schminktische vom Demokratischen Frauenbund waren wie
immer dicht umlagert. 
Bei schöner Musik, gutem Kaffee und Kuchen, Lagerfeuer mit
Knüppelkuchenbacken und Bockwurst konnten alle Teilnehmer
einen schönen Nachmittag verbringen.
Ein herzliches Dankeschön sei allen gesagt, die dafür gesorgt
haben, das dass Drachenfest 2009 wieder zu einer gelungen
Veranstaltung wurde.
Ein besonderes Dankeschön geht an Herrn Rienitz, der uns
auch in diesem Jahr die Wiese für das Drachenfest zur Verfü-
gung stellte.

Amt Treptower Tollensewinkel
- Ordnungs-und Sozialamt -
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Fotos: Häusler

8. ŒTreptower Wihnacht•

Programm auf der Bühne in der Mühlenstraße

Samstag, 28. November 2009
09.50 Uhr Posaunenchor der Evangelischen Kirchgemeinde

St. Petri Altentreptow
10.00 Uhr Eröffnung der ŒTreptower Wihnacht• 2009 durch die

Bürgermeisterin
10.15 Uhr Programm der Kindertagesstätten der Stadt Alten-

treptow
12.00 Uhr Ballonmodellieren mit dem Rentier
14.15 Uhr Versteigerung des Riesenstollens von der Bäckerei

•Am Storchennest• durch die Bürgermeisterin
15.00 Uhr Lachen nach Noten - weihnachtliche Klänge und

Spaß mit den Hanpats
17.00 Uhr Märchenhaftes Quiz mit dem Weihnachtsmann

Sonntag  29. November 2009
10.00 Uhr Öffnung der ŒTreptower Wihnacht•
10.15 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent in der St.-Petri-

Kirche mit dem Posaunenchor Altentreptow und
dem ökumenischen Kirchenchor

11.00 Uhr Erleben Sie das Märchen •Aschenputtel• und Weih-
nachtliche Tänze mit der Tanz- und Theatergruppe
der Heimatstube Tutow

11.30 Uhr Ballonmodellieren mit dem Schneemann
13.30 Uhr ŒTreptower Schulhofspatzen• 

Lieder und Gedichte zur Weihnacht
14.30 Uhr Musikalischer Weihnachtscocktail mit dem Duo Ga-

by & Peter
15.30 Uhr Kinderschminken mit der Weihnachtsfrau im Spei-

cher
16.00 Uhr Weihnachtssingen mit dem Stadtchor Altentreptow



Die musikalische Umrahmung der ŒTreptower Wihnacht•  auf der
Bühne in der Mühlenstraße übernimmt Herr Uwe Löffler.

Es laden ein: 
Vereine, Verbände, Schulen, Kindertagesstätten, Stadtbiblio-
thek, Kirchgemeinden, Kunsthandwerker, Gaststätten, Gewerbe-
treibende und die Stadt Altentreptow

Regionale Schule mit Grundschule

Tützpatz
Waldstraße 6
17091 Tützpatz

Anmeldung Schulanfänger 2010/2011

Alle Kinder, die bis zum 30.06.2010 das 6. Lebensjahr voll-
enden, werden schulpflichtig und sind durch die Erziehungsbe-
rechtigten laut § 43 des Schulgesetzes anzumelden.
Der Anmeldezeitraum ist:
vom 30.11. - 10.12.2009 in der Zeit
Mo. - Do. von 07.00 Uhr - 11.30 Uhr und

von 12.30 Uhr - 15.00 Uhr
Fr. von 07.00 Uhr - 11.00 Uhr.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit.
Einzugsbereich: Gemeinde Tützpatz, Altenhagen, Pripsle-

ben, Wolde, Wildberg, Kriesow, Röckwitz,

B. Schlamm
Schulleiter

•Herbsttreiben in der Kita ŒKritzelkiste•
Wildberg

Das Projekt •Die Welt der FarbenŽ, welches sich die Kinder
ausgesucht haben, passt besonders gut in die Herbstjahres-
zeit. 
Hier können die Kinder Farben entdecken, experimentieren,
spielen und Verbindungen mit dem Alltag herstellen. 
Unsere Kinder waren sehr interessiert und fragten z.B.: •Wie
entstehen Farben auf dem Blatt?, •Wie entsteht die Farbe im
Stoff?Ž, •Wie vermischen sich die Farben und welche Farbe
entsteht dann?Ž, und wir versuchten gemeinsam Antworten
darauf zu finden.
Bei Ausflügen in die Natur wurden Kastanien, Eicheln und
Bucheckern gesammelt. Dazu gehörige Blätter wurden den
Früchten zugeordnet. 
Das Basteln mit den gesammelten Materialien bereitete den
Kindern viel Freude. Lieder wie •Grün, grün, grün sind alle mei-
ne KleiderŽ, •Bunte, bunte BlätterŽ oder •Der Herbst, der
Herbst, der Herbst ist daŽ erklangen in der Kita. Der Ge-
schmackssinn wurde in spielerischer Form geschult.
Ein Höhepunkt war unser Herbstfest am 21.10 09. 
Für diesen Tag wurde gemeinsam mit den Kindern Apfelsaft
aus Äpfeln unseres Spielplatzes hergestellt. Beim Zubereiten
und Genießen von Obstspießen lernten die Kinder verschiede-
ne Obstsorten an Aussehen und Geschmack zu unterscheiden
und zu benennen. 
Interessant fanden die Kinder auch das Herbstfeuer, wo abge-
schnittene Äste verbrannt wurden.

Christine Schwindeler
Leiterin Kita

Fotos: Kita
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Hallo Kinder!

Und schon ist es wieder so weit, die Treptower

Wihnacht 2009 steht vor der Tür.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmann zur

ŒTreptower Wihnacht• wieder einen Briefkasten im

alten Speicher aufstellen, damit er noch rechtzeitig

eure Wunschzettel erhält. Es ist ganz egal, ob ihr eu-

re Wünsche aufmalt oder aufschreibt, die Hauptsa-

che ist, dass euer Wunschzettel schön bunt ist. Wer

noch nicht so gut schreiben oder malen kann, der soll-

te sich bei seinem Brief an den Weihnachtsmann von

seinen Eltern helfen lassen.

Im letzten Jahr konnte der Weihnachtsmann nicht alle

Wunschbriefe beantworten, weil einige Kinder vergessen

hatten, ihre Adresse auf den Briefumschlag

oder den Wunschzettel zu schreiben.

Also, unbedingt an eure Adresse denken!!!

Die Adresse des Weihnachtsmannes lautet:

An den Weihnachtsmann

16798 Himmelpfort
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Altentreptower Schüler als Pilger 
auf dem Jakobsweg

In der Woche vom 14.09. - 19.09.2009 unternahmen 11 Schüle-
rinnen und Schüler und 2 Lehrer der KGS Altentreptow eine Stu-
dienreise im Rahmen des von der Europäischen Union geförder-
ten Comeniusprojekts nach Spanien. Ziel dieses europäischen
Schulpartnerschaftsprogrammes sind nicht nur das Kennenlernen
neuer Kulturen und Menschen, sondern auch gemäß des The-
mas unserer Schule die Architektur der Teilnehmerländer, also
hier besonders die Architektur Spaniens. Herr Brüllke, Schulleiter
unserer KGS, und Frau Wojaczyk, Englisch- und Französischleh-
rerin unserer Schule, begleiteten uns. Nach längerer Anreise, die
bereits am Montag um 3.30 Uhr in der Frühe begann, wurden die
Schüler am Abend in Vigo von Ihren Gastfamilien empfangen. Vi-
go ist mit 360.000 Einwohnern eine nicht gerade kleine Hafen-
stadt und liegt im Nordwesten Spaniens, nur 30 Kilometer von der
portugiesischen Grenze entfernt. Dies war auch ein Grund, war-
um uns eine Fahrt zur Festung nach Valença (Portugal) führte. 

Ausblick von der portugiesischen Festung
Foto: D.-M. Brüllke

Der Mittwoch hinterließ bei vielen Schülern einen bleibenden Ein-
druck, denn sie pilgerten die letzten 20 km des berühmten Ja-
kobsweges. Die Schüler erreichten erschöpft am Abend die Pil-
gerherberge, in der sie auch übernachteten. ŒDer Jakobsweg war
für mich eine interessante Erfahrung. Es war anstrengend, aber
auch eine lobenswert Idee der Europawoche•, berichtet Tobias
Quadt, Schüler der 11. Klasse. Am nächsten Tag ging es weiter
ins 5 km entfernte Santiago de Compostela, die Hauptstadt Gali-
ziens. Dort besichtigten wir die international bekannte Kathedrale,
für viele Piger weltweit der Endpunkt eines langen Fußmarsches. 

Mit einem echten Pilger vor der Kathedrale in Santiago de Compostela
Foto: D.-M. Brüllke

Der letzte Tag führte uns Teilnehmer der Europawoche zum
Fischmarkt in Vigo, der übrigens auch der größte in Europa ist.
Davon konnten wir uns auch im Meeresmuseum in Vigo über-
zeugen.
Am Abend aßen wir im Hotel ŒBahía• und verabschiedeten uns
mit viel Spaß und Tanz von unseren neu gewonnenen Freunden
aus Estland und Spanien.
Am Samstagmorgen ging es um 5.00 Uhr mit dem Flieger zu-
rück nach Deutschland.
Diese Fahrt war für alle eine schöne Erfahrung und würde von
allen gern wiederholt werden.

Stefanie Jacobs und Nico Schwark
Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow
Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Einen Blick in die Zukunft

Einen solchen Blick in die Zukunft konnten am 14.09.09 alle
Schülerinnen und Schüler unserer Schule werfen. Im Reuter-
haus erlebten sie das WHITE HORSE THEATRE, das traditio-
nell einmal im Jahr für die Schüler Stücke in englischer Sprache
aufführt.
Dabei sind die Inszenierungen des WHITE HORSE THEATRE
so gestaltet, dass sie die Motivation von Schülern zum Englisch-
lernen verstärken. Gleichzeitig wird das sprachliche Vertrauen
gefördert, indem die Schülerinnen und Schüler eine Stunde lang
ein fremdsprachiges Stück genießen. Die Aufführungen bieten
die allerbeste Gelegenheit, im Fach Englisch kräftig zu lachen. 
Dass das tatsächlich so ist, davon konnten sich alle Schüler der
Klassenstufen 5 - 12 selbst überzeugen. Das WHITE HORSE
THEATRE bot für die einzelnen Klassenstufen verschiedene
Stücke an, die jeweils auf die Englischkenntnisse ausgerichtet
sind. So sahen die Klassenstufen 5 - 7 das Stück ŒThe Weasel
in the Sack•, welches ziemlich märchenhaft gestaltet war. Natür-
lich durften die Schüler auch wieder kräftig mithelfen, damit sich
am Ende alles zum Guten wendet. 

Typisch für das WHITE HORSE THEATRE - gemeinsames Spielen mit
dem Publikum!

Einen Blick in die Zukunft werfen - Ich werde Superstar!
Fotos: B. Pollow Lesen Sie weiter auf der Seite 26!
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Ambulanter Pflegedienst
Onkologische Krankenpflege

Petra Niemann
• Grundpflege, Behandlungspflege
• hausw. Versorgung
• Beratungsgespräche
•  24-h-Erreichbarkeit

Fichtestraße 4 (Ärztehaus) · 17087 Altentreptow
Tel. 03961 / 25 50 43 · Fax 03961 / 25 50 36

seit 1967

Ockel-Weg 1 (Gewerbegebiet Nord)
17109 HANSESTADT DEMMIN
Telefon (03998) 22 33 77
Mobil: 0172/3 24 12 84

Geschäftszeiten:
Mo. – Do. 7.30 – 17.00 Uhr
Fr. 7.30 – 16.30 Uhr

- sämtliche Fleischereiwerkzeuge
z. B. Fleischwolfsätze, Kuttermesser, …

- Maschinenmesser bis 3.30 m Länge
z. B. Hobel-, Furnier-, Schreddermesser, …

- CV-Sägeblätter bis ø 1250 mm
- HM-Sägeblätter bis ø 800 mm
- Kettensägen
- und vieles mehr

Wir schleifen:Wir schleifen:

Kfz-Neueinsteigermit 85 % möglich � 0800-9118899,
www.mueritzmakler.de






































